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Polizeiprasidium
Offenburg
Fuhrungs- und
Einsatzstab
Sachbereich
Verkehr
28.12.2023

Die InnenerschlieBung des Areals erfolgt Uber
eine Privatstral3e. Zur Klarstellung der Vorfahrts-
beziehung empfehlen wir die Trennung der Lin-
denbergstral3e zur Planstral3e mittels eines abge-
senkten Bordsteins vorzunehmen. Hierdurch wird
die Planstral3e gegeniiber der Lindenbergstral3e
zweifelsfrei untergeordnet. Auf ausreichend Sicht-
beziehung fur Ausfahrende aus der Planstral3e in
die Lindenbergstrafl3e ware zudem zu achten.

In Bezug auf die Anzahl der Stellplatze weisen wir
darauf hin, dass aufgrund des Badebetriebes im
nahegelegenen Terrassenbad in den Sommermo-
naten nahezu keinerlei Parkreserven im o6ffentli-
chen Verkehrsraum des Quartiers bestehen. Inso-
fern konnte sich die Parksituation im Bereich des
Terrassenbads an den Spitzentagen weiter ver-
scharfen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Die Ausbildung des Stral3enan-
schlusses ist jedoch nicht Gegenstand des
Bebauungsplan-Verfahrens, sondern wird
in der Ausfiihrungsplanung geregelt.

Im Plangebiet werden aufgrund der vorge-
sehenen Nutzung ausreichend Stellplatze
angelegt, so dass nicht von einer wesent-
lichen Verscharfung der Parksituation im
offentlichen Raum ausgegangen wird.

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Uberlandwerk Mit-
telbaden GmbH &
Co.KG
08.01.2024

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans befinden sich Versorgungsleitungen (Haus-
anschlusse), die kostenpflichtig zugebaut werden
mussen.

Aufgrund der Geschossflachenzahl und der An-
zahl der Vollgeschosse gehe ich von einer inten-
siven Bebauung aus. Da der zu erwartende Ener-
giebedarf, insbesondere durch die E-Mobilitat,
steigt, halten wir den Bau einer Transformatorsta-
tion in diesem Bereich fur notwendig. Auch die ge-
forderte Fotovoltaik erhoht die Anforderungen an
die Stromversorgung. Ich habe einen fur uns ide-
alen Standort im Bestandsplan eingezeichnet.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Anregung wird entsprochen.

Im Rahmen des Bauvorhabens kann eine
Trafostation errichtet werden. Der Stand-

ort auf dem Baugrundstiick wird zwischen
dem Vorhabentrager und dem Uberland-

werk Mittelbaden abgestimmt. Eine Fest-

setzung im Bebauungsplan ist somit nicht
notwendig.

Kenntnisnahme

Berticksichtigung
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Bitte beriicksichtigen Sie diesen Aspekt bei lhrer | Der Vorschlag wird zur Kenntnis genom- | Kenntnisnahme
weiteren Planung. Bitte beziehen Sie uns weiter- | men und beachtet.
hin in die Planung des Baugebiets mit ein.

Gegen den Bebauungsplan hinsichtlich Neubau | Die Hinweise werden zur Kenntnis ge- Kenntnisnahme
eines Mehrfamilienhauses mit 3 Vollgeschossen, | nommen. Die neuen Bauhthen entspre-
10 Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnflache | chen weitgehend dem Bestand bzw. der
von 732 m2 bestehen aller Wahrscheinlichkeit | umgebenden Bebauung.

nach keine luftrechtlichen Bedenken. Wir gehen
davon aus, dass sich die MalRnahmen in die vor-
handene Bebauung einfligen. Eine detaillierte
Aussage ist uns jedoch nicht mdglich anhand der
zur Verfugung gestellten Unterlagen. Sollten an-
dere Bauhohen als die bestehenden festgesetzt
werden, so bitten wir um weitere Informationen, da
ansonsten im Rahmen des Bauantrages sich
eventuell Hirden ergeben kdnnten.

Regierungsprasi-
dium Stuttgart
Ref. 46.2 Luftver-
kehr und Luftsi-
cherheit
10.01.2024

Das Plangebiet befindet sich westlich der Lahrer | Die Zusammenfassung der Planung wird | Kennthisnahme
Innenstadt. Der Geltungsbereich des Bebau- zur Kenntnis genommen.
ungsplans umfasst eine Flache von rund 9.800
mz2 und wird durch die Lindenbergstral3e im Os-
ten und die Dinglinger HauptstralRe im Suden be-
grenzt. Es sind Umstrukturierungen durch die
Industrie- u. Han- | Firma Vogel-Bau geplant. Die bestehende Ver-
delskammer Sudli- | waltung der Firma soll abgerissen und auf einer
cher Oberrhein | Bauliicke im Stden des Plangebietes inkl. Tief-
15.01.2024 garage neu errichtet werden. Auf der hierdurch
freiwerdenden Flache sowie im Norden sollen
drei mehrgeschossige Wohngebaude errichtet
werden. Die bereits bestehenden Wohngebaude
im Plangebiet sollen erhalten bleiben. Das Areal
soll insbesondere als Mischgebiet ausgewiesen
werden. Die im Plangebiet zuldssigen Nutzungen
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sollen eingeschrankt werden. Férderbarer Woh-
nungsbau ist baulich zwingend zu berticksichti-
gen.

Die Planung wird grundsatzlich begrifdt. Hierzu
gehort auch die flacheneffiziente Nachverdichtung
im Innenbereich mit neuem Wohnungsbau (Mehr-
familienh&auser), die ebenfalls flachenschonende
Errichtung einer Tiefgarage unter dem neuen Fir-
men-Verwaltungsgebaude sowie der wohnungs-
grol3en- und forderabhangige Stellplatzschlissel.

Der in Zeiten massiven Fachkraftemangels immer
wesentlicher werdende Aspekt bezahlbaren
Wohnraums ist nur dann auch positiv wirksam,
wenn die Wohnungen nicht nur entsprechend
baulich ausgestaltet, sondern tatsachlich auch als
Sozialwohnungen zur Verfiigung gestellt werden.
Haben wir Ziffer 3.5 der Begriindung richtig ver-
standen, dass dies im vorliegenden Fall fir 20 %
der neuen Wohnungsflache gelten wird?

Hinweis: Hinsichtlich der Anzahl der Vollgeschos-
se bzw. der Ausfuhrung der Staffelgeschosse
(auch in Verbindung mit der maximal zulassigen
GFZ) sind in den Plandokumenten wohl noch Wi-
derspriiche enthalten.

Die Verpflichtung zur Umsetzung der Sozi-
alwohnungsquote von 20% der Wohnfla-
che der geplanten Wohngebaude im Plan-
gebiet wurde Uber einen Stadtebaulichen
Vertrag geregelt und sichergestellt.

Widerspriiche zur Anzahl der Vollgeschos-
se und der Ausfiihrung der Staffelgeschos-
se wurden nicht gefunden.

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Deutsche Telekom
Technik GmbH
18.01.2024

Im Planbereich befinden sich Telekommunika-
tionslinien der Telekom, die aus beigefligtem Plan
ersichtlich sind.

Die Aufwendungen der Telekom missen bei der
Verwirklichung des Bebauungsplans so gering
wie maoglich gehalten werden. Deshalb bitten wir,
unsere Belange wie folgt zu berlcksichtigen:
Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen

Die Verkehrsraum der Lindenbergstralie
wird um etwa 1,2 m verbreitert. Hierdurch
wird auch die offentliche Flache zur Verle-
gung von Ver- und Entsorgungsleitungen
vergroRert. Eine Anpassung der Verkehrs-
wege zur Erhaltung bestehender Telekom-
munikationslinien ist daher nicht erforder-
lich.

Kenntnisnahme
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TK-Linien mudssen  weiterhin  gewdhrleistet
bleiben. Wir bitten, die Verkehrswege so an die
vorhandenen umfangreichen Telekommunika-
tionslinien der Telekom anzupassen, dass diese
Telekommunikationslinien nicht verdndert oder
verlegt werden mussen.

Fur die von der MaBnahme betroffenen Hausan- | Die Hinweise werden zur Kenntnis genom- | Kenntnisnahme
schlisse (Abbruch, Verlegung, Neubeantragung) | men.
ist der Bauherrenservice der Telekom zustandig.
Online: https:/iwww.telekom.de/hilfe/bauher-
ren?wt_mc=alias_9998_ umzug/bauherren&sam-
Checked=true Telefonisch: 08003301903

Wir bitten um eine frithzeitige Beteiligung im Zuge | Die Hinweise werden zur Kenntnis genom- | Kenntnisnahme
der Ausbauplanung, um abzustimmen inwieweit | men und an die ErschlieBungstrager wei-
unsere bestehenden TK-Linien vor den Erschlie- | tergegeben.

Bungsmalinahmen betroffen sind.
Die Wirtschaftlichkeit von Leitungsverlegungen | pje Hinweise werden zur Kenntnis genom- | Kenntnisnahme
zur Sicherstellung der Erdgasversorgung ist zu|men.
prifen. Investitionen werden nach unter-
nehmerischen Gesichtspunkten, auch im Hinblick
auf beabsichtigte oder vorhandene energetische
Konzepte, geplant.

badenovaNETZE
6 GmbH Die Versorgung des Verfahrensgebiets mit Was-
22.01.2024 ser und bei gegebener Wirtschaftlichkeit mit
Erdgas kann durch Anschluss bzw. Erweiterung
der bestehenden Leitungsnetze sichergestellt
werden.

Unter Zugrundelegung der Technischen Regeln
des DVGW-Arbeitsblattes W 405 wird fur das
Verfahrensgebiet  eine Loschwassermenge



https://www.telekom.de/hilfe/bauherren?wt_mc=alias_9998_umzug/bauherren&samChecked=true
https://www.telekom.de/hilfe/bauherren?wt_mc=alias_9998_umzug/bauherren&samChecked=true
https://www.telekom.de/hilfe/bauherren?wt_mc=alias_9998_umzug/bauherren&samChecked=true
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(Grundschutz) von 96 ms3/h fur 2 Stunden zur
Verfigung gestellt. Der Léschwasserbedarf fir
den Objektschutz innerhalb privater Grundstiicke
wird gemaf DVGW-Arbeitsblatt W 405 von der fur
den Brandschutz zustandigen Stelle festgestellt.
Die erforderlichen Léschwasser mengen fir den
Objektschutz werden seitens der badenova-
NETZE GmbH nicht aus dem Trinkwas-
serrohrnetz bereitgestellt.

Im Verfahrensgebiet befinden sich Erdgas- und
Trinkwasserhausanschlussleitungen der baden-
ovaNETZE GmbH. Diese versorgen bestehende
Gebaude bzw. kénnen fir eine Versorgung von
neu geplanten Gebauden verwendet werden.
Weiterhin ist zu beachten, dass diese Leitungen in
ihrem Betrieb weder gestért noch Uberbaut oder
Uberpflanzt werden dirfen. Planauskinfte sind bei
unserer Tochtergesellschaft regioDATA GmbH,
Tullastral3e 61, 79108 Freiburg i. Br. unter Hotline-
Planauskunft 07621 91943-400 oder E-Mail-
Adresse: auskunft@regiodata-gmbh.de erhaltlich.
Hausanschlisse werden nach den technischen
Anschlussbedingungen der badenovaNETZE
GmbH, den Bestimmungen der NDAV,
AVBWasserV und den MalRgaben der
einschlagigen Regelwerke in der jeweils gultigen
Fassungausgefuhrt.InAnlehnungandieDIN18012
wirdfirNeubauvorhabeneinAnschlussibergabera
um benétigt. Der Hausanschlussraum ist an der
zur Strale zugewandten AuRBenwand des Ge-
b&udes einzurichten und hat ausreichend belift-
bar zu sein. Anschlussleitungen sind geradlinig
und auf kirzestem Weg vom Abzweig der
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Versorgungsleitung bis in den Hausanschluss-
raum zu fihren.
Der B-Plan wird nach § 13a BauGB aufgestellt| Die Hinweise und die positive Bewertung | Kenntnisnahme
und umfasst einen Geltungsbereich von ca. 1,0|der Planung werden zur Kenntnis genom-
ha. Ausldser fur die Planung ist ein Bauantrag fur | men.
den Neubau eines Mehrfamilienhauses im Rah-
Regionalverband men d'er sozialen Woh_nraumfbrderung. Ein stad-
qdlicher Ober- te'baul_lches Kon;ept fur den gesamten Planbe-
7 St . reich liegt noch nicht vor.
rhein
29.01.2024 Die Nachverdichtung und Umstrukturierung des
Bestands fir die Errichtung von bezahlbarem
Wohnraum wird begrift.
Aus regionalplanerischer Sicht bestehen zum ak-
tuellen Planungsstand keine Einwendungen.
Geotechnik
Das LGRB weist darauf hin, dass im An-|Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. | Kennthisnahme
horungsverfahren des LGRB als Trager of-
Regierungsprasi- |fentlicher Belange keine fachtechnische Prifung
dium Freiburg vorgelegter Gutachten oder von Ausziigen daraus
Abteilung 9 erfolgt. Sofern fur das Plangebiet ein ingenieur-
-Landesamt fur |geologisches Ubersichtsgutachten, Baugrund-
Geologie, Roh- |gutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt,
stofffe und Berg- |liegen die darin getroffenen Aussagen im Verant-
8 bau- wortungsbereich des gutachtenden Ingenieur-
-Referat 91- biros.
Geowissenschaft-
liches Landesser- |Eine  Zuldssigkeit der geplanten Nutzung |Der Hinweis ist unter Ziffer 10.13 bereits | Kenntnisnahme
vicezentrum- vorausgesetzt, wird andernfalls die Ubernahme | enthalten.
30.01.2024 der folgenden geotechnischen Hinweise in den
Bebauungsplan empfohlen:
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Auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geo-
daten bilden im Plangebiet quartéare Locker-
gesteine (Holozédne Abschwemmmassen) unbe-
kannter Machtigkeit den oberflachennahen
Baugrund.

Mit lokalen Aufflllungen vorangegangener
Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung
geeignet sind, sowie mit einem oberflachennahen
saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und
Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des
tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist
zu rechnen.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der
weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B.
zum genauen Baugrundaufbau, zu
Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfahigkeit
des Grindungshorizonts, zum Grundwasser, zur
Baugrubensicherung) werden objektbezogene
Baugrunduntersuchungen durch ein privates
Ingenieurbtro empfohlen.

Grundwasser
Es wird darauf hingewiesen, dass im|Die Hinweise werden zur Kenntnis genom- | Kenntnisnahme
Anhorungsverfahren des LGRB als Trager|Mmen.
offentlicher Belange von Seiten der
Landeshydrogeologie und -geothermie (Referat
94) keine fachtechnische Prifung vorgelegter
Gutachten oder von Ausziigen daraus erfolgt.
Sofern fur das Plangebiet ein hydrogeologisches
Ubersichtsgutachten, Detailgutachten oder hydro-
geologischer Bericht vorliegt, liegen die darin
getroffenen Aussagen im Verantwortungsbereich
des gutachtenden Ingenieurbilros.
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Sofern vorhanden, wird auf friihere Stellung-
nahmen des LGRB zu Planflachen verwiesen.

Im  Planungsgebiet laufen derzeit keine
hydrogeologischen MalRnahmen seitens Referat
94, Landeshydrogeologie und -geothermie und es
sind derzeit auch keine geplant.

Untere Vermessungsbehorde:

Die zeichnerische Darstellung und die Be-|Eine Aktualisierung der Katastergrundla- | Berucksichtigung
zeichnung der Flurstiicke im Planungsbereich | gen ist fir die weiteren Planungen erfolgt.
stimmen Uberwiegend mit dem Liegenschafts-
kataster Uberein. Lediglich die Flurstlicksgrenzen
der Flurstiicke 20020 und 20020/1 stimmen nicht
mit dem Liegenschaftskataster Uberein. Die
StralRenflurstiicke 20019 Lindenbergstrale und
20121 Dinglinger Hauptstrale kdnnten hiervon
auch betroffen sein. Die Grenzen werden aber
durch die Schraffuren der o6ffentlichen StralRen-
verkehrsflachen (berdeckt und kénnen daher
nicht endguiltig Gberprift werden.

Wir empfehlen bei den weiteren Planungen, einen
aktuellen Auszug aus dem Liegenschaftskataster
zugrunde zu legen. Diese Daten konnen Sie ggf.
bei Ihrem Auftraggeber oder gebuhrenpflichtig
beim Landratsamt Ortenaukreis, Vermessung &
Flurneuordnung beziehen.

Die Schraffur der privaten Verkehrsflache Uber-|Die Grenzen und Flurstiicksbezeichnun- | Berlicksichtigung
deckt einen Teil der Grenzen, die daher nicht|gen werden lesbar dargestellt.
endgultig gepruft werden kénnen. Des Weiteren
sind einige Flurstiickbezeichnungen schlecht
lesbar oder teilweise Uberdeckt. Wir empfehlen,
diese Flurstiickbezeichnungen zu verschieben.
Die Flurstiickbezeichnung der Dinglinger Haup-
tstralRe fehlt.

LRA Ortenaukreis

-Vermessung und

Flurneuordnung-
09.02.2024




Bebauungsplan LINDENBERGSTRASSE
— Stellungnahmen der Behdrden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange (Offenlage vom 2. Januar bis einschlief3lich 9. Februar 2024)

4. Juli 2024

oy4

Beteiligter

Anregungen der Beteiligten

Stellungnahme der Verwaltung

Beschluss

10

LRA Ortenaukreis
-Amt fir Gewerbe-
aufsicht, Immissi-
onsschutz und Ab-
fallrecht-
09.02.2024

Zum Planungsvorhaben ergeben sich zum
jetzigen Stand keine Bedenken unter der Voraus-
setzung, dass die in der schalltechnischen
Untersuchung des Blros RS Ingenieure, Auftrag:
23.7643.T vom 27. September 2023 unter Ziffer
4.4.3. Vorschlag fur die Festsetzung im Be-
bauungsplan“, genannten Vorkehrungen zum
Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
(SchallschutzmalRnahmen) beachtet und
durchgefuhrt werden. Wir méchten Anregen, die
Nutzung des in der schalltechnischen
Untersuchung genannte ,Biro Penthaus® nicht fur
Wohn-zwecke zuzulassen, da hier zusétzlich
noch die Immissionsgrenzwerte der
Verkehrslarmschutz-verordnung (16. BImSchV)
teilweise Uberschritten werden.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men.

Kenntnisnahme

11

LRA Ortenaukreis
-Amt fir Umwelt-
schutz-
09.02.2024

Artenschutz

In der speziellen artenschutzrechtlichen Priifung
des Biros bioplan vom 21.09.2023 sind Aus-
wirkungen und auszufiihrenden Maf3hahmen in
Bezug auf die vorkommenden artenschutzrecht-
lich relevanten Arten erlautert. Neben einigen
europdaischen Vogelarten wurden Mauereidech-
sen festgestellt.

Die in Kap. 7.1 der speziellen artenschutz-
rechtlichen Prifung genannten Vermeidungs-
maflnahmen VM1 — Baufeldraumung zum Schutz
der Vogel- und Fledermausarten, VM2 — Bau-
zeitenbeschrénkung zum Schutz der Fledermaus-
und Vogelarten, VM3 - Vermeidung temporéarer
Brutmdglichkeiten der Vogelarten, VM4 -
MalRnahmen zum Schutz der Mauereidechse so-
wie VM5 — Vermeidung von Lichtemissionen sind

Die Ausfuihrungen zur artenschutzrechtli-
chen Prifung und der Umsetzung der da-
bei vorgeschlagenen MalRnahmen werden
zur Kenntnis genommen.

Kenntnisnahme
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durchzufiihren. Hierdurch kann die Verwirklichung
von Verbotstatbestdnden nach § 44 Abs. 1 Nr. 1
und Nr. 2 BNatSchG vermieden werden.

Durch die Planung gehen Fortpflanzungs- und
Ruhestatten von Fledermé&usen, Brutvdgeln und
der  Mauereidechse verloren. Um  die
Verwirklichung des Verbotstatbestands nach § 44
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zu vermeiden, sind die in
Kapitel 7.3 dargestellten CEF-MalRnahmen (CEF
1 — Ausgleichsflachen, CEF 2 — Kasten fur Vdgel
und Fledermé&use) zum Schutz der festgestellten
Reptilien-,  Vogel-  und Fledermausarten
vorgezogen umzusetzen und im Bebauungsplan
festzusetzen. Dadurch wird die 06kologische
Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestétten im
raumlichen Zusammenhang nach 8 44 Abs. 5
Satz 2 Nr. 3 BNatSchG weiterhin erfullt.

Die Umsetzung sowohl der Vermeidungs- als
auch der CEF-MalZnahmen ist durch eine 6kologi-
sche Baubegleitung zu tUberwachen.

Der Erfolg der CEF-Mafinahmen ist jeweils durch
ein Monitoring Uber einen Zeitraum von funf
Jahren zu belegen. Die entsprechenden Berichte
sind der unteren Naturschutzbehorde jeweils bis
zum Jahresende vorzulegen. Sofern die
Nistkasten fur die Vogelarten im ersten
Monitoring-Jahr bereits besetzt sind, kann das
Monitoring eingestellt werden.

Die Standorte der Nistkasten (Fledermause und
Vogelarten) sind nachzureichen.

Die Umsetzung der MalRnahmen, die Bau-
begleitung und das Monitoring werden als
Bestandteile der vorliegenden Planung
umgesetzt.

Die Standorte der Nistkasten werden im
Artenschutzgutachten erganzt.

Berticksichtigung

Bertcksichtigung

10
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Umweltschaden

Bei Berticksichtigung der MaRnahmen zugunsten
des Artenschutzes ist kein Umweltschaden zu
erwarten.

Empfehlung Dach- und Fassadenbegriinung

Als Anpassung an den Klimawandel und gegen
die Aufheizung in bebauten Bereichen wird
empfohlen geplante Gebaude mit Fassaden- und
Dachbegriinung zu begrinen. Wir empfehlen
zudem gemal 8§ 2la NatSchG Gartenflachen
vorwiegend zu begriinen und in-sektenfreundlich
Zu gestalten.

Hinweis Vogelschlag

Vogel sind nicht in der Lage, durchsichtige sowie
spiegelnde Glasfronten als Hindernis wahrzu-
nehmen (Schmid, Doppler, Heynen, & Rdssler,
2012). Betroffen sind sowohl ubiquitare, aber
auch seltene und Dbedrohte Arten. Der
Vogelschlag an Glas stellt somit ein signifikantes
Totungsrisiko dar. Das Kaollisionsrisiko l&asst sich
durch die nachfolgend beschriebenen
MaRnahmen deutlich reduzieren.

Beim unverzichtbaren Bau grof3er Fensterfronten,
Fassadenédffnungen und Balkone > 2 m?
Glasflaiche und > 50 cm Breite ohne
Leistenunterteilung sollten geeignete
MalRnahmen und Materialien gemafd dem Stand
der Technik ergriffen bzw. verwendet werden, um
Vogelschlag an Glasflachen zu vermeiden. Durch
die Verwendung von Glas mit geringem
Aulenreflexionsgrad < 15 % (Schmid, 2016)

Wird zur Kenntnis genommen.

Eine Dachbegrinung und das gartneri-
sche Anlegen der unbebauten Flachen
sind in den 6rtlichen Bauvorschriften fest-
gesetzt.

Der allgemeine Hinweis wird unter Punkt
10.14 in die planungsrechtlichen Festset-
zungen aufgenommen.

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Bertcksichtigung
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Beteiligter

Anregungen der Beteiligten

Stellungnahme der Verwaltung

Beschluss

kénnen Spiegelungen reduziert werden. Die
dadurch entstehende Durchsicht kann durch
halbtransparentes (bearbeitetes bzw. gefarbtes)
Glas, Folien oder Muster vermindert werden. Es
sind ausschlie3lich hochwirksame Muster, die
durch genormte Flugtunneltests geprift worden
sind (Kategorie A der dsterreichischen Norm ONR
191040 zur Verwendung im deutschsprachigen
Raum), zu verwenden. Einzelne Greifvogel-
Silhouetten sowie UV-Markierungen sind nach
aktuellem Erkenntnisstand nicht ausreichend
wirksam und somit ungeeignet. Zum aktuellen
Stand der Technik siehe Léanderarbeits-
gemeinschaft der Vogelschutzwarten
(http://lwww.vogelschutzwarten.de/glasanflug.htm
),  Schweizerische  Vogelwarte = Sempach
(https:/ivogel-glas.vogelwarte.ch) sowie Wiener
Umweltanwaltschaft (https://wua-wien.at
/naturschutz-und-stadtoekologie /vogelanprall-an-
glasflaechen).

Hinweis Beleuchtung

Aufgrund der allgemeinen Lichtverschmutzung
und den daraus resultierenden Folgen sind
kinstliche Beleuchtungen im AuRRenbereich zu
vermeiden (vgl. § 21 NatSchG).

Die o6ffentliche und private AuRenbeleuchtung an
Gebéuden und Freiflachen (z.B. Wege, Park-
platze) ist energiesparend, blendfrei, streulichtarm
sowie arten- und insektenfreundlich zu gestalten
und auf das notwendige Mal3 zu reduzieren.
Zuldssig sind daher nur voll abgeschirmte
Leuchten, die im installierten Zustand nur

Vorgaben zur Vermeidung von Lichtemis-
sionen sind in den planungsrechtlichen
Festsetzungen unter Punkt 7.1 und 7.6
festgesetzt.

Kenntnisnahme
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Beteiligter

Anregungen der Beteiligten

Stellungnahme der Verwaltung

Beschluss

unterhalb der Horizontalen abstrahlen (0%
Upward Light Ratio) und Leuchtmittel mit fur die
meisten Arten wirkungsarmen Spektrum wie
bernsteinfarbenes bis warmes Licht entsprechend
den Farbtemperaturen von 1600 bis 2400 bzw.
max. 3000 Kelvin. Flachige Fassadenan-
strahlungen, freistrahlende Réhren und rundum
strahlende Leuchten (Kugelleuchten, Solar-
leuchten) mit einem Lichtstrom hdher als 50
Lumen sind unzuldssig. Durch Schalter,
Zeitschaltuhren, Bewegungsmelder oder ,smarte*
Technologie soll die Beleuchtung auf die
Nutzungszeit begrenzt werden (genauere
Ausfihrungen siehe Schroer et al. 2019
.Leitfaden zur Neugestaltung und Umriistung von
AulRenbeleuchtungsanlagen Anforderungen an
eine nachhaltige AuRenbeleuchtung").

Ergebnis
Bei Durchfihrung der erforderlichen Ver-

meidungs- und CEF-Malinahmen bestehen aus
naturschutzfachlicher Sicht keine Bedenken.

Die Zustimmung wird zur Kenntnis genom-
men.

Kenntnisnahme
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LRA Ortenaukreis
-Amt fir Wasser-
wirtschaft und Bo-
denschutz-
Vom 09.02.2024

Der B-Planentwurf findet in dieser Form, vorbe-
haltlich der Umsetzung der unter Ziffer 1
Abwasserentsorgung / Oberflachenentwasserung
genannten Maldgaben unsere Zustimmung. Im
Einzelnen nehmen wir zu den Themen Wasser-
wirtschaft und Bodenschutz wie folgt Stellung:

I. Oberirdische FlieRgewdasser

Unter den - bei Punkt Il - ausfuhrlich beschrieben
Voraussetzungen, dass weitere Mafligaben zur
Abflussreduzierung formuliert und im Zuge der

Die Zustimmung wird zur Kenntnis genom-
men.

Wird zur Kenntnis genommen.

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme
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Beteiligter

Anregungen der Beteiligten

Stellungnahme der Verwaltung

Beschluss

ErschlieBung umgesetzt werden, ist keine
Verscharfung von Hochwassergefahren zu
beflrchten. Zur bereits bestehenden Einleitung in
das FlieRgewasser Schutter sind keine weiteren
Anmerkungen/Erganzungen erforderlich.

II. Abwasserentsorgung/Oberflachenentwass.
1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetz-
licher Regelungen, die im Regelfall nicht
uberwunden werden kénnen

1.1 Art der Vorgabe

Wie den Antragsunterlagen enthommen werden
kann, sind Umstrukturierungen durch die Firma
Vogel Bau geplant. Das Verwaltungsgebaude soll
neu errichtet und freiwerdende Flache fur
Wohnbau genutzt werden. Innerhalb des
Geltungsbereiches sollen abflussreduzierende
MalRnahmen, wie Dachbegriinung, Einsatz von
wasserdurchlassigen Flachenbefestigungen
berticksichtigt werden. Entsprechend unserer
Aktenlage erfolgt die Entwasserung im
offentlichen  Bereich im  Mischsystem mit
Entlastung tiber den RU 16 in die Schutter.

Den Antragsunterlagen sind weder zur hydrau-
lischen noch zur Schmutzfrachtsituation an der
nachfolgenden Entlastungsanlage in die Schutter
konkrete Angaben zu entnehmen. Die hydrau-
lische und stoffliche Situation im offentlichen
Bereich darf durch das Vorhaben nicht nachteilig
verandert werden. Inwieweit die geplanten Mal3-
nahmen hierzu ausreichend sind, kann unserer-
seits nicht beurteilt werden. Wir gehen davon aus,

Das Gelande ist bereits heute Uberwie-
gend bebaut bzw. befestigt. Im Rahmen
der Neubebauung des Grundstiicks wer-
den die versiegelten und abflussrelevan-
ten undurchlassigen Flachen gegeniuber
der Bestandssituation reduziert. Die hyd-
raulische Auslastung des Mischwasserka-
nals und der kritische Mischwasserabfluss
bezogen auf Regeniberlauf 16 werden
dadurch nachhaltig reduziert und verbes-
sert. Der genaue Nachweis, ob und inwie-
weit weitere MalRBnahmen im 6&ffentlichen
System erforderlich werden, wird im Rah-
men der anstehenden Uberarbeitung des
Generalentwasserungsplans  einschliel3-
lich Schmutzfrachtberechnung nachge-
wiesen.

Kenntnisnahme
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Beteiligter

Anregungen der Beteiligten

Stellungnahme der Verwaltung

Beschluss

dass im Zuge der weiteren Planung und
rechtzeitig vor der entwdsserungs-technischen
ErschlieBung innerhalb des Geltungsbereichs und
Weiterleitung Uber den vorhandenen Misch-
wasserkanal in der Lindenbergstral3e bis zum
Entlastungsbauwerk RU 16 das allgemein giiltige
Regelwerk der Abwassertechnik ausreichend
bertcksichtigt wird (u.a. bzgl. Kanalhydraulik und
Schmutzfrachtbetrachtung).

Unter der Voraussetzung, dass eine solche
Uberpriifung vorab durchgefiihrt und ggf. weitere
MalRgaben zur Abfluss- und ggf. Fracht-
reduzierung formuliert und im Zuge der
ErschlieBung umgesetzt werden, kann dem
Bebauungsplan zugestimmt werden.

1.2 Rechtsgrundlagen

§ 9 Abs. 1 Nrn. 14, 16, 20 BauGB

88 10, 55, 60 Abs. 3 Satz 1 WHG

88 48, 93 WG

VO des Umweltministeriums BW (ber die
dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser
vom 22. Marz 1999

1.3 Mdoglichkeiten der Uberwindung (z. B.
Ausnahmen oder Befreiungen)
Keine

1.4 Bedenken und Anregungen aus der
eigenen Zustandigkeit zu dem o0.g. Plan

Der Generalentwéasserungsplan bzw. die was-
serrechtliche Erlaubnis fur die Gesamtein-
leitungen aus der Misch- und Trennsystement-

Wird zur Kenntnis genommen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme
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Beteiligter

Anregungen der Beteiligten

Stellungnahme der Verwaltung

Beschluss

wasserung des Kernstadtbereiches Lahr war bis
zum 31.12.2023 befristet. Eine Vergabe und
Beauftragung flir die Neuaufstellung des
Generalentwasserungsplanes ist erst Ende 2023
erfolgt. Auf entsprechende Aktenvermerke (u.a.
zur Besprechung vom 05.05.2023) und Be-
sprechungen (u.a. vom 22.01.2024) hierzu mit der
Stadt Lahr wird verwiesen.

[ll. Hinsichtlich der Themen Grundwasser-
schutz, Wasserversorgung, Altlasten und
Bodenschutz sind unsererseits keine
Erganzungen/Anmerkungen erforderlich.

Wird zur Kenntnis genommen.

Kenntnisnahme
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LRA Ortenaukreis
-Gesundheitsamt-
09.02.2024

Auf das Plangebiet wirken Schallquellen in Form
von Verkehrslarm durch angrenzende Er-
schlieBungsstral3en. Insbesondere an dem ersten
Gebaude der Dinglinger HauptstralBe kommt es
zu Uberschreitungen der Orientierungswerte.
Larm gehort zu den vom Menschen verursachten
Umweltbeeintrachtigungen, die zu gréRten
Belastigungen fuhren und gesundheitliche
Schadigungen  hervorrufen  kdénnen.  Aus-
wirkungen von Larm sind u.a. die Beein-
trachtigung von Sprache und Kommunikation,
Konzentrationsstorungen, Unlustgefiihl, Schlaf-
stoérungen, Kopfschmerzen, Aggressionen sowie
die Abnahme der korperlichen und geistigen
Leistungsfahigkeit.

Aktive SchallschutzmaRnahmen kénnen aus
stadtebaulichen Griinden offensichtlich nicht um-
gesetzt werden. Um eine Verminderung der
Larmeinwirkung auf schutzbedirftige Raume in

Aktive SchallschutzmalRnahmen, in Form
einer LArmschutzwand oder eines Larm-
schutzwalles, sind nicht wiinschenswert,
da es sich um eine innerortliche Bebauung
handelt, die den StralRenraum durch ihre
Gebéaude pragen soll. Durch die Bebauung
in erster Reihe entlang der Dinglinger
HauptstraRe konnen die rickwartigen Be-
reiche des Plangebietes jedoch weitge-
hend vor Immissionen geschitzt werden.
Es sind passive SchallschutzmalRnahmen
(Grundrissgestaltung, Larmschutzfenster,
ausreichende Schallddmmung der Aul3en-
wande) im zeichnerischen Teil des Bebau-
ungsplans an den betroffenen Gebauden
festgesetzt, um die Anforderungen an ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhdltnisse zu
gewabhrleisten.

Kenntnisnahme
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Beteiligter

Anregungen der Beteiligten

Stellungnahme der Verwaltung

Beschluss

den Gebduden zu erreichen, sollen passive
Schallschutzmalinahmen festgesetzt werden.
Dabei muss bedacht werden, dass in der warmen
Jahreszeit die Fenster erfahrungsgemald trotz
Laftungsanlage gedffnet werden. Aul3erdem bleibt
hier der Aufenthalt im AufRenbereich (Balkon,
Terrasse etc.) unbericksichtigt, auch wenn er zur
larmabgewandten Seite hin orientiert sein sollte,
sofern dies fur das Verwaltungsgebaude von
Relevanz ist.

Passive SchallschutzmalRnahmen kdnnen somit
keine fehlenden oder unzureichenden aktiven
Malinahmen kompensieren.

14

LRA Ortenaukreis
-Eigenbetrieb Ab-
fallwirtschaft-
09.02.2024

Bodenaushub

Auf die Bestimmungen der 88 la Abs. 2 des
Baugesetzbuchs (BauGB), 88 10 Nr. 3 und 74
Abs. 3 Nr. 1 der Landesbauordnung (LBO) zur
Vermeidung Uberschissigen Bodenaushubs so-
wie insbesondere 8§ 3 Abs. 3 des Landes-
Kreislaufwirtschaftsgesetzes LKreiWiG vom 17.
Dezember 2020 wird hingewiesen: Bei der
Ausweisung von Baugebieten sind neben den
Abfallrechtsbehdérden  auch  die  dffentlich-
rechtlichen Entsorgungstrager im Rahmen der
Anhorung der Trager Offentlicher Belange
gehalten, darauf hinzuwirken, dass ein
Erdmassenausgleich durchgefiihrt wird. Dies soll
insbesondere durch die Festlegung von
erhdhten StrafRen- und Geb&udeniveaus und
Verwertung der durch die Bebauung zu
erwartenden anfallenden Aushubmassen vor
Ort erfolgen.

Der grundsatzliche Hinweis zum Bo-
denaushub wird in den Hinweisen unter
Punkt 10.9 der Planungsrechtlichen Fest-
setzungen aktualisiert.

Die weiteren Ausfihrungen treffen auf das
Plangebiet nicht zu. Im Plangebiet wird
teilweise die Gebaudesubstanz entfernt,
weiterer Bodenaushub féllt nicht an. Die
ErschlieBungsstral3en sind bereits vorhan-
den, Hohenlagen sind aufzunehmen.

Kenntnisnahme
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Beteiligter

Anregungen der Beteiligten

Stellungnahme der Verwaltung

Beschluss

Fur nicht verwendbare Aushubmassen sollen
entsprechende Entsorgungsmoglichkeiten ein-
geplant werden.

Gemal der Deponieverordnung (DepV) durfen
seit 1. Januar 2024 ausdricklich Abfélle, die
insbesondere einer Verwertung zugefihrt
werden kdnnen oder fur das Recycling
geeignet sind, nicht mehr auf Deponien
abgelagert werden. Eine Ablagerung von nicht
verunreinigtem Bodenaushub ist mit
Inkrafttreten von 8 7 Abs. 3 DepV zum 1.
Januar 2024 nicht mehr zuldssig, da es sich
bei diesem Abfall um grundsatzlich
verwertbare Abfélle handelt. Eine Ablagerung
kommt fur das betroffene Material nur noch
dann in Frage, wenn die Verwertung des
Bodens technisch nicht madglich oder
wirtschaftlich unzumutbar ist.

Auch aus abfallwirtschaftlicher Sicht muss bei der
Bauleitplanung das Ziel verfolgt werden, die
Menge von Uberschiissigem Bodenaushub auf
das unvermeidbare Mal3 zu reduzieren.

Der Bodenaushub ist, soweit moglich, im
Plangebiet oder in der Umgebung zur
Gelandegestaltung zu verwenden bzw. auf den
einzelnen Baugrundstiicken zu verwerten.

Dies kann durch die Erstellung eines Gutachtens
zum Erdmassenausgleich erfolgen. Fir den Fall,
dass ein Erdmassenausgleich im Bereich des
Geltungsbereichs des Bebauungsplanes nicht
maoglich ist, sind (berschissige Erdmassen
anderweitig zu verwerten (z. B. Verwertung fir

18
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Beteiligter

Anregungen der Beteiligten

Stellungnahme der Verwaltung

Beschluss

Larmschutzmal3inahmen; Damme von
Verkehrswegen). Unbelasteter Erdaushub kann
auch far Bodenverbesserungen, far

Rekultivierungs- oder andere Baumal3nahmen
Verwendung finden, soweit dies technisch
mdglich, wirtschaftlich zumutbar und rechtlich
mdglich ist.

Wir bitten um entsprechende Beachtung und
Prifung der Mdglichkeiten.

Erganzend weisen wir daraufhin, dass eine
fehlende Berlcksichtigung des Erdmassen-
ausgleichs u.U. zu einer Rechtswidrigkeit des
Bebauungsplans wegen eines Abwagungsfehlers
(wegen Abwagungsausfall) fuhren kann. Der
Erdmassenausgleich als zu priifender Belang ist
als ,Abwagungsmaterial® bei der Planungsab-
wagung bzw. dem Planungsermessen gemal
BauGB in die Abwégung mit einzubeziehen.

Des Weiteren bitten wir nachfolgende Hinweise in
den schriftlichen Festsetzungen unter Ziffer ,10 —
Hinweise" aufzunehmen bzw. abzuandern:

Bereitstellung der Abfallbehélter / Gelbe Sacke
Die Bereitstellung der Abfalle, soweit diese im
Rahmen der kommunalen Abfallabfuhr entsorgt
werden, muss an einer fur 3-achsige
Abfallsammelfahrzeuge (bis 10,75 m L&nge)
erreichbaren Stelle am Rand d&ffentlicher
ErschlieBungsstralRen erfolgen.

Hinweis:

Die von der HaupterschlieBungsstralRe
abzweigende private ErschlieBungsstralle wird

Der allgemeine Hinweis zur Bereitstellung
der Abfallbehélter/ Gelbe Sacke ist bereits
unter Punkt 10.7 in den planungsrechtli-
chen Festsetzungen enthalten.

Kenntnisnahme
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Beteiligter

Anregungen der Beteiligten

Stellungnahme der Verwaltung

Beschluss

von Abfallsammelfahrzeugen im Auftrag des
offentlich-rechtlichen Entsorgungstragers nicht
befahren (auch nicht in Rlckwartsfahrt). Dies
bedeutet fiur die Bewohner der betroffenen
Grundsticke, dass die Abfallbehalter (Graue
Tonne, Grine Tonne, Gelbe Sacke) sowie die
sonstigen Abfélle (Sperrmull, Grinabfalle) im
Einmindungsbereich zur Haupterschliel3ungs-
stral3e .Lindenbergstralie” zur  Abholung
bereitgestellt werden missen.

Anmerkung: Die Einplanung und Kennzeichnung
von Offentlichen Abfallbehélterbereitstellungs-
flachen — parallel zur HaupterschlieBungsstralie —
wird unsererseits in solchen Fallen empfohlen.

Abfallwirtschaftssatzung

Die speziellen Regelungen der Abfallentsorgung
im Ortenaukreis enthélt die Abfallwirtschafts-
satzung des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft
Ortenaukreis in der jeweils geltenden Fassung.

Die Kennzeichnung von Abfallbehélterbe-
reitstellungsflachen ist nicht vorgesehen.
Durch die Verbreiterung der Gehwegfla-
chen steht ausreichend Flache fir das Ab-
stellen der Behalter am Abfuhrtag zur Ver-
flgung.

Kenntnisnahme
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NABU-Gruppe
Lahr
08.02.2024

Grundsatzliche Einschétzung zum B-Plan

Der NABU beflurwortet den vorliegenden B-Plan
grundséatzlich, weil er die Schaffung von
zusatzlichem Wohnraum in einem bereits stark
zersiedelten und versiegelten innerstadtischen
Bereich zuldsst und damit der Zugriff auf
Okologisch wertvolle Flachen im AufRenbereich
vermieden wird. Jede  Verdichtung im
Innenbereich ist weiterem Flachenverbrauch und
dem Eingriff in die freie Landschaft vorzuziehen.

Die grundsatzlich positive Einschatzung
wird zur Kenntnis genommen.

Kenntnisnahme
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alle vom Fachbiro Bioplan in der saP
vorgeschlagenen MalRnahmen als Festsetzungen
in den Bebauungsplan aufgenommen wurden.
Dadurch wird der mit den Baumalinahmen
verbundene Eingriff in die Natur auf akzeptable
Weise kompensiert. Wir machen allerdings im
Hinblick auf Punkt 7.8 ,Kasten fir Voégel und
Fledermé&use” den Vorschlag, dass die Stadt Lahr
und der NABU Lahr gemeinsam auf die Firma
Vogel-Bau als Projekttrager zugehen, um die
Anbringung von Nistkasten fir Mauersegler an
den neu errichteten Geb&ude vorzuschlagen. Die
saP hat keine Brutreviere der Mauersegler im
Untersuchungsbereich festgestellt. Das ist nicht
verwunderlich, denn diese Art ist ausschlief3lich
auf Brutmdglichkeiten an Geb&uden (Nischen,
Offnungen am Dachiiberstand etc.) angewiesen.
Solche Nistmoglichkeiten sind immer seltener
vorhanden. Das ist einer der Grunde fur den
starken Rickgang bei diesen gebaudebritenden
Insektenfressern. Bei der letzten Stunde der
Gartenvogel des NABU 2023 wurden in BW 35%
weniger Mauersegler gemeldet. Es ware sehr
positiv flr die Stabilisierung der Population dieser
Art in Lahr, wenn sich der Projekttrager auf
freiwilliger Basis dazu entschlie3en konnte, an
dem neu errichteten Verwaltungsgebaude und
den Wohnhausern Nistkasten fir Mauersegler
anbringen zu lassen. Da im Bereich des
Bebauungsplans Mauersegler als Nahrungsgaste

schriftlich bestatigt, in direkter Abstim-
mung mit dem NABU, die vorgeschlage-
nen Nistkasten zu installieren.

0z Beteiligter Anregungen der Beteiligten Stellungnahme der Verwaltung Beschluss
MafRnahmen zum Schutz der Natur/
Planungsrechtliche Festsetzungen Punkt 7
Es ist aus Sicht des NABU sehr erfreulich, dass | Der Projekttrager hat gegeniber der Stadt | Berticksichtigung
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Beteiligter

Anregungen der Beteiligten

Stellungnahme der Verwaltung

Beschluss

vorkommen, gibt es eine hohe Wahrscheinlich-
keit, dass die kinstlichen Nistmadglichkeiten
angenommen werden, da diese Vogel sehr
standorttreu sind und der Nachwuchs nach
Brutmoglichkeiten sucht. Der Projekttrager konnte
mit einem absolut Uberschaubaren finanziellen
Aufwand ein Vorzeigeprojekt in Sachen Natur-
und Artenschutz verwirklichen. Ich habe ihn
bereits informell auf den Sacherhalt ange-
sprochen, als ich mit ihm zusammen das Gebiet
des Bebauungsplans als Vorbereitung fur die
Stellungnahme angesehen habe.

Punkt 7.9

Der NABU ist erfreut dartiber, dass die Stadt Lahr
auch bei diesem Bebauungsplan eine
naturschutzfachliche Baulberwachung sowie
Vor-Ort-Begehungen im  Hinblick auf die
ordnungsgeméfle  Umsetzung der CEF-
Malnahmen festsetzt. Da wir ,Bioplan® als sehr
qualifiziertes Buro kennen und die Mitarbeiter
durch ihre Tatigkeit im Rahmen der saP Uber
fundierte Kenntnisse des Gebiets und der Arten
verfligen, bittet der NABU darum, dieses BUlro
auch mit der naturschutzfachlichen Bauiber-
wachung zu betrauen.

Kontrolle der Auflagen fir die privaten Bauherren
(Planungsrechtliche Festsetzungen 9.3 und Ortli-
che Bauvorschriften 3)

Der NABU begrufdt die Auflagen an die privaten
Bauherren im Hinblick auf eine naturgemafie
Gestaltung der Grundstiicke (Pflanzgebot fir

Der Hinweis zur Kontrolle hinsichtlich der
Umsetzung von Malnahmen wird zur
Kenntnis genommen. Im Bebauungsplan

Kenntnisnahme
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Bebauungsplan LINDENBERGSTRASSE
— Stellungnahmen der Behdrden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange (Offenlage vom 2. Januar bis einschlief3lich 9. Februar 2024)

4. Juli 2024

0z Beteiligter

Anregungen der Beteiligten

Stellungnahme der Verwaltung

Beschluss

Baume und Straucher, Verbot von Schottergérten
etc.). Wir weisen allerdings auch bei diesem
Bebauungsplan erneut darauf hin, dass die
besten Auflagen nichts nltzen, wenn Kkeine
Kontrolle beziiglich der Umsetzung erfolgt. Wir
haben auch in Gesprachen mit der
Verwaltungsspitze der Stadt und den
Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat in den
letzten Wochen eindringlich darauf hingewiesen,
dass die personellen Ressourcen fur diese
Aufgabe auf- bzw. ausgebaut werden missen, da
ansonsten bei den Birgern und Birgerinnen der
Eindruck entsteht, dass man Auflagen der
Kommune in diesem Bereich nicht umsetzen
muss, da keine Konsequenzen erfolgen.

Insektenfreundliche Gestaltung der Grinflachen
(Begrundung, 2.2. Freiflachenkonzept)

Der NABU bittet darum, die insektenfreundliche
Gestaltung der Griunflachen, wo immer dies
mdoglich  ist, als Festsetzung in den
Bebauungsplan aufzunehmen. Jeder Blihstreifen
anstelle von Rasen ist ein Beitrag gegen das
massive Artensterben bei den Insekten.

erfolgen die Festsetzungen, die Kontrolle
erfolgt im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens und ist im Rahmen des
gesamten Arbeitsaufkommens im Hinblick
auf die Personalkapazitat zu priorisieren.

Hinweis: Auf den privaten Grundstiicken in
MI1 und MI2 ist je volle 500 m2 Grund-
stiicksflache mindestens ein klein- bzw.
mittelkroniger Laubbaum zu pflanzen; 5 %
der nicht Uberbaubaren Grundsticksfla-
che sind mit Strauchern zu bepflanzen.

Kenntnisnahme

Die Verwaltung bittet, die Stellungnahmen zu den wéhrend der Offenlage vorgebrachten Anregungen zu beschliel3en.

/S0

Dipl.-Ing. Stefan Lohr

Leiter des Stadtplanungsamtes
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	Kenntnisnahme
	Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Ausbildung des Straßenanschlusses ist jedoch nicht Gegenstand des Bebauungsplan-Verfahrens, sondern wird in der Ausführungsplanung geregelt.
	Im Plangebiet werden aufgrund der vorgesehenen Nutzung ausreichend Stellplätze angelegt, so dass nicht von einer wesentlichen Verschärfung der Parksituation im öffentlichen Raum ausgegangen wird.
	Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befinden sich Versorgungsleitungen (Hausanschlüsse), die kostenpflichtig zugebaut werden müssen.
	Aufgrund der Geschossflächenzahl und der Anzahl der Vollgeschosse gehe ich von einer intensiven Bebauung aus. Da der zu erwartende Energiebedarf, insbesondere durch die E-Mobilität, steigt, halten wir den Bau einer Transformatorstation in diesem Bereich für notwendig. Auch die geforderte Fotovoltaik erhöht die Anforderungen an die Stromversorgung. Ich habe einen für uns idealen Standort im Bestandsplan eingezeichnet.
	Bitte berücksichtigen Sie diesen Aspekt bei Ihrer weiteren Planung. Bitte beziehen Sie uns weiterhin in die Planung des Baugebiets mit ein.
	Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die neuen Bauhöhen entsprechen weitgehend dem Bestand bzw. der umgebenden Bebauung.
	Die Zusammenfassung der Planung wird zur Kenntnis genommen.
	Das Plangebiet befindet sich westlich der Lahrer Innenstadt. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Fläche von rund 9.800 m² und wird durch die Lindenbergstraße im Osten und die Dinglinger Hauptstraße im Süden begrenzt. Es sind Umstrukturierungen durch die Firma Vogel-Bau geplant. Die bestehende Verwaltung der Firma soll abgerissen und auf einer Baulücke im Süden des Plangebietes inkl. Tiefgarage neu errichtet werden. Auf der hierdurch freiwerdenden Fläche sowie im Norden sollen drei mehrgeschossige Wohngebäude errichtet werden. Die bereits bestehenden Wohngebäude im Plangebiet sollen erhalten bleiben. Das Areal soll insbesondere als Mischgebiet ausgewiesen werden. Die im Plangebiet zulässigen Nutzungen sollen eingeschränkt werden. Förderbarer Wohnungsbau ist baulich zwingend zu berücksichtigen.
	Die Planung wird grundsätzlich begrüßt. Hierzu gehört auch die flächeneffiziente Nachverdichtung im Innenbereich mit neuem Wohnungsbau (Mehrfamilienhäuser), die ebenfalls flächenschonende Errichtung einer Tiefgarage unter dem neuen Firmen-Verwaltungsgebäude sowie der wohnungsgrößen- und förderabhängige Stellplatzschlüssel.
	Der in Zeiten massiven Fachkräftemangels immer wesentlicher werdende Aspekt bezahlbaren Wohnraums ist nur dann auch positiv wirksam, wenn die Wohnungen nicht nur entsprechend baulich ausgestaltet, sondern tatsächlich auch als Sozialwohnungen zur Verfügung gestellt werden. Haben wir Ziffer 3.5 der Begründung richtig verstanden, dass dies im vorliegenden Fall für 20 % der neuen Wohnungsfläche gelten wird? 
	Hinweis: Hinsichtlich der Anzahl der Vollgeschos-se bzw. der Ausführung der Staffelgeschosse (auch in Verbindung mit der maximal zulässigen GFZ) sind in den Plandokumenten wohl noch Widersprüche enthalten.
	Widersprüche zur Anzahl der Vollgeschos-se und der Ausführung der Staffelgeschos-se wurden nicht gefunden.
	Die Verkehrsraum der Lindenbergstraße wird um etwa 1,2 m verbreitert. Hierdurch wird auch die öffentliche Fläche zur Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen vergrößert. Eine Anpassung der Verkehrswege zur Erhaltung bestehender Telekom-munikationslinien ist daher nicht erforderlich.
	Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an die Erschließungsträger weitergegeben.
	Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
	Die Hinweise und die positive Bewertung der Planung werden zur Kenntnis genommen.
	Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
	Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen.
	Wird zur Kenntnis genommen.
	Wird zur Kenntnis genommen.


